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Promotionsordnung des Fachbereichs Veterinär
medizin der Freien Universität Berlin für die Verlei
hung des Grades Doktor der Naturwissenschaften 

(Dr. rer. nat.)

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Er-
probungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 27. 
Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) in Verbindung 
mit § 70 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen im 
Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 26. 
Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert am 11. Juli 
2023 (GVBl. S. 260), hat der Erweiterte Fachbereichsrat 
des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Univer-
sität Berlin am 7. September 2023 folgende Promotions-
ordnung des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien 
Universität Berlin für die Verleihung des Grades Dok-
tor*in der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) erlassen:1
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1 Diese Ordnung ist am 26. Februar 2024 vom Präsidium der 
Freien Universität Berlin bestätigt worden.

§ 1 
Bedeutung der Promotion, Doktorgrad

(1) Der Fachbereich Veterinärmedizin der Freien 
Universität Berlin verleiht den Grad einer Doktorin oder 
eines Doktors der Naturwissenschaften (Doctor rerum 
naturalium, abgekürzt: Dr. rer. nat.) oder eines Doctor 
of Philosophy (Ph.D.) aufgrund eines ordentlichen Pro-
motionsverfahrens gemäß den nachstehenden Bestim-
mungen.

(2) Mit der Promotion wird über den Abschluss des 
Studiums der Naturwissenschaften hinaus die Befähi-
gung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit durch eige-
ne Forschungsleistungen nachgewiesen.

(3) Für besondere wissenschaftliche Verdienste um 
die Naturwissenschaften kann der Grad eines Doktors 
oder einer Doktorin der Naturwissenschaften ehrenhal-
ber (Doctor rerum naturalium honoris causa, abgekürzt: 
Dr. rer. nat. h. c.) verliehen werden.

(4) Die Grade gemäß Abs. 1 können vom Fachbe-
reich jeweils nur einmal verliehen werden. Ist der Grad 
Dr. rer. nat. bereits zur Verleihung gekommen, kann 
der Grad Ph.D. nur nach Durchführung eines weiteren 
Promotionsverfahrens mit einer neuen Dissertation auf 
einem naturwissenschaftlichen Fachgebiet, das nicht 
schon in der ersten Dissertation behandelt worden ist, 
und nach Erfüllung der weiteren Voraussetzungen ge-
mäß § 5 Abs. 2 verliehen werden. Entsprechendes gilt 
für den Fall, dass der Grad Dr. rer. nat. nach der Verlei-
hung des Grades Ph.D. angestrebt wird, sowie ebenfalls 
entsprechend für den Fall, dass der Grad Dr. rer. nat. 
nach der Verleihung des Grades Dr. vet. med. gemäß 
einer Promotionsordnung  einer veterinärmedizinischen 
Bildungsstätte angestrebt wird.

§ 2 
Promotionsausschuss

(1) Für die Durchführung der Promotionsverfahren 
setzt der Fachbereichsrat einen Promotionsausschuss 
ein.

(2) Der Fachbereichsrat bestellt die Mitglieder des 
Promotionsausschusses jeweils zu Beginn seiner Amts-
zeit. Ihm gehören drei hauptberufliche Hochschulleh-
rer*innen und zwei promovierte akademische Mitarbei-
ter*innen an, mehrheitlich besetzt mit ausgewiesenen 
Naturwissenschaftler*innen. Der Fachbereichsrat be-
stellt für jedes Mitglied eine*n Stellvertreter*in. Im Rah-
men der konstituierenden Sitzung jeder Amtsperiode 
wird aus dem Kreis der hauptberuflichen Hochschul-
lehrer*innen ein*e Promotionsausschussvorsitzende*r 
sowie ein*e Stellvertreter*in benannt. Die*der Vorsitzen-
de muss ein*e ausgewiesene*r Naturwissenschaftler*in 
sein. 

(3) Ausgewiesene*r Naturwissenschaftler*in im 
Sinne dieser Ordnung ist jede*r Hochschullehrer*in, de-
ren bzw. dessen fachlicher Schwerpunkt nachweislich 
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im Bereich der Naturwissenschaften liegt; in Zweifels-
fällen entscheidet der Fachbereichsrat.

(4) Der Promotionsausschuss entscheidet über die 
Zulassung von Antragsteller*innen und deren Disserta-
tionsvorhaben zum Promotionsverfahren. Er ist zur Be-
ratung der Antragsteller*innen verpflichtet. Der Promo-
tionsausschuss tagt nicht öffentlich.

(5) Sitzungen des Promotionsausschusses kön-
nen, sofern keine geheimen Abstimmungen vorgenom-
men werden, auch im Wege der Bild-Ton-Übertragung 
stattfinden. Über die Durchführung im Wege der Bild-
Ton-Übertragung entscheidet der*die Vorsitzende nach 
billigem Ermessen.

(6) Der Promotionsausschuss kann Entscheidun-
gen im Einzelfall oder bestimmte Befugnisse generell 
der*dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses 
übertragen. Der Promotionsausschuss kann die Über-
tragung zu jedem Zeitpunkt rückgängig machen.

(7) Der Promotionsausschuss ist dem Fachbe-
reichsrat gegenüber rechenschaftspflichtig. Er unterrich-
tet den Fachbereichsrat von seinen Entscheidungen.

(8) Bei grundsätzlichen Verfahrensfragen ist das 
Präsidium – Rechtsamt – von der oder dem Vorsitzen-
den des Promotionsausschusses über das Dekanat des 
Fachbereichs zu informieren.

§ 3 
Zulassung zum Promotionsverfahren

(1) Der*die Antragsteller*in beantragt die Zulassung 
zum Promotionsverfahren, sobald er*sie ein Thema für 
das Dissertationsvorhaben erhalten hat. Der Antrag auf 
Zulassung ist an den Promotionsausschuss zu richten. 

Der Zulassungsantrag muss Folgendes enthalten:
1. Den Arbeitstitel für das Dissertationsvorhaben.

2. Die Benennung eines Betreuungsteams nach § 6 
Abs. 3.

3. Bei extern vergebenen Dissertationsvorhaben: 
Die genaue Benennung der Betreuungsperson 
der externen Einrichtung, die in der Regel Profes-
sor*in oder Privatdozen*in sein soll. In diesem Fall 
ist im Antrag ein*e Hochschullehrer*in des Fach-
bereichs Veterinärmedizin mit ausgewiesenem 
natur-wissenschaftlichem Forschungshintergrund 
zu nennen, die*der das Dissertationsvorhaben 
im Fachbereich vertritt. Soweit die Dissertation in 
einer nicht zum Fachbereich Veterinärmedizin der 
Freien Universität Berlin gehörenden Einrichtung 
angefertigt werden soll, ist eine Einverständnis-
erklärung der*des zuständigen Leiters*in dieser 
Einrichtung von dem*der Antragsteller*in beizu-
bringen.

4. Eine schriftliche Erklärung darüber, ob und gege-
benenfalls bei welcher Universität oder rechtlich 
gleich gestellten Einrichtung im In- oder Ausland 

bereits einmal eine Dissertation eingereicht worden 
ist oder ein Promotionsverfahren begonnen wurde. 

5. Eine schriftliche Erklärung darüber, ob ein Be-
schäftigungsverhältnis mit der Freien Universität 
Berlin besteht; hierzu zählen gemäß § 43 Abs. 1 
Nr. 2 BerlHG auch Drittmittelbeschäftigungen.

6. Eine schriftliche Anerkennung der Verpflichtung 
zur Teilnahme an den Kursen: Gute wissenschaft-
liche Praxis, Literaturrecherche und Statistik.

(2) Dem ausgefüllten Antrag sind beizufügen:

1. Eine Kopie der Betreuungsvereinbarung des 
Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Uni-
versität Berlin entsprechend § 6 Absatz 6.

2. Für den Grad Dr. rer. nat. der Nachweis des er-
folgreichen Studienabschlusses in einem für die 
Promotion wesentlichen naturwissenschaftlichen 
Studiengang an einer Hochschule im In- oder 
Ausland durch den Abschluss eines Master- Di-
plom studiengangs oder gleichwertiger Abschluss 
im Umfang von insgesamt – inkl. des zuvor abge-
schlossenen grundständigen Studiengangs – 300 
Leistungspunkten oder des 2. Staatsexexamens 
Pharmazie. Soweit der Zulassungsantrag schon 
vor dem vollständigen Abschluss eines Master-
studiengangs oder des 2. Staatsexamens Phar-
mazie gestellt wird, muss das Zeugnis innerhalb 
von drei Monaten nach Bestehen des erfolgrei-
chen naturwissenschaftlichen Studienabschlus-
ses nachgereicht werden.

3. Ein Lebenslauf.

Erfüllt die*der Antragsteller*in die Voraussetzungen 
nach Abs. 1 und ist die Betreuung der Arbeit (§ 6) ge-
sichert, so lässt der Promotionsausschuss sie oder 
ihn zum Promotionsverfahren zu. Im Fall von Abs. 2 
Nr. 2 Satz 2 erfolgt die Zulassung zunächst befristet. 
Das Datum des Zulassungsbescheids gilt als Beginn 
der Promotion.
(3) In begründeten Ausnahmefällen kann eine be-

reits fertig gestellte Dissertation aus einem naturwis-
senschaftlichen Fachgebiet vorgelegt werden, das am 
Fachbereich von einer*m Hochschullehrer*in in For-
schung und Lehre vertreten wird. Voraussetzung für die 
Zulassung ist in diesem Fall, dass eine Begutachtung 
der Dissertation fachlich gesichert werden kann. Die 
Dissertation darf nicht an einer anderen Universität oder 
rechtlich gleichgestellten Einrichtung im In- oder Aus-
land eingereicht oder bewertet worden sein.

(4) Über Anträge auf Zulassung zur Promotion soll 
der Promotionsausschuss innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrages entscheiden. Ablehnungen sind 
schriftlich zu begründen.

(5) Antragsteller*innen, die den erfolgreichen Stu-
dienabschluss gemäß § 3 Abs. 2.2 an Universitäten oder 
rechtlich gleichgestellten Einrichtungen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes ab-
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gelegt haben, können zum Promotionsverfahren zuge-
lassen werden. Der Promotionsausschuss entscheidet 
in diesen Fällen im Benehmen mit der*dem betreuenden 
Hochschullehrer*in über die Gleichwertigkeit der Mas-
ter- oder Diplomprüfungen. In allen Zweifelsfällen kann 
eine Stellungnahme der Zentralstelle für das ausländi-
sche Bildungswesen des Generalsekretariats der Kul-
tusministerkonferenz eingeholt werden.

§ 4 
Einschreibung als Studierende zur Promotion

(1) Doktorand*innen, die nicht bereits aufgrund 
eines Beschäftigungsverhältnisses oder der Immatriku-
lation in einem Studiengang Mitglieder der Freien Uni-
versität Berlin sind, müssen sich an der Freien Univer-
sität Berlin als Studierende zur Promotion einschreiben 
(Immatrikulation).

(2) Wird die Einschreibung nicht in der im Bescheid 
über die Zulassung zum Promotionsverfahren vorgese-
henen Frist bzw. im Verlängerungszeitraum beantragt, 
erlischt die Zulassung zum Promotionsverfahren. Ein er-
neuter Antrag auf Zulassung zum Promotions- verfahren 
wird dadurch nicht ausgeschlossen.

§ 5 
Promotionsleistungen

(1) Für die Promotion zur Doktorin oder zum Dok-
tor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) sind folgende 
Leistungen zu erbringen:

 – die Dissertation (§ 7), und 

 – die mündliche Prüfung (§ 10).

(2) Für die Promotion zum Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) sind folgende Leistungen und Nachweise zu er-
bringen

 – die Dissertation (§ 7),

 – die mündliche Prüfung (§ 10) sowie

 – der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses ei-
nes Promotionsstudiums im Rahmen der Dahlem 
Research School (DRS) oder eines gleichwerti-
gen Studiums durch Zertifikat und Leistungsbe-
scheinigung oder gleichgestellte Nachweise. Die 
Prüfung der Nachweise erfolgt durch die DRS.

§ 6 
Durchführung und Betreuung des Dissertations

vorhabens, Regelbearbeitungszeit

(1) Das Dissertationsthema soll in der Regel aus 
einem am Fachbereich in Forschung und Lehre vertre-
tenen Fachgebiet stammen. Die Regelbearbeitungszeit 
beträgt vier Jahre.

(2) Überschreitet ein*e Doktorand*in die Regel-
bearbeitungszeit gemäß Abs. 1, so hat sie oder er im 

Promotionsbüro schriftlich eine Verlängerung der Zulas-
sung zu beantragen, aus der der Bearbeitungsstand der 
Dissertation und die voraussichtlich noch erforderliche 
Bearbeitungszeit hervorgeht, die von der*dem betreu-
enden Hochschullehrer*in genehmigt wurde. Die Zulas-
sungsverlängerung ist bei der Studierendenverwaltung 
vorzulegen. Wird die Bescheinigung innerhalb von drei 
Monaten nach Aufforderung zur Beibringung aus von 
der*dem Doktorand*in zu vertretenden Gründen nicht 
vorgelegt, erlischt die Zulassung zum Promotionsver-
fahren. Ein*e als Studierende*r zur Promotion einge-
schriebene*r Doktorand*in wird exmatrikuliert.

(3) Das Dissertationsvorhaben wird von einem Be-
treuungsteam betreut.

Erstbetreuer*in sind hauptberufliche oder kooperative 
Hochschullehrer*innen des Fachbereichs Veterinärme-
dizin.
Zweitbetreuer*in sind Hochschullerer*innen, habilitierte 
Wissenschaftler*innen, apl Prof., ass. Prof., ggf. exter-
ner wissenschaftlicher Einrichtungen.
Erst- und Zweitbetreuer sollten Wissenschaftler mit 
einem ausgewiesenem naturwissenschaftlichen For-
schungshintergrund sein.
Das dritte Mitglied des Betreuungsteams kann promo-
tionsfachfremd sein.
Stehen in einem Fach nicht genügend Fachvertreter*in-
nen zur Verfügung, kann in begründeten Einzelfällen ein 
Betreuungsteam von zwei Personen gebildet werden.
Externe Betreuer*innen des Betreuungsteams müssen 
auch dann, wenn ihr dienstliches Tätigkeitsfeld überwie-
gend außerhalb des Landes Berlin liegt, eine Mitbetreu-
ung im Team gewährleisten.

(4) Bezüglich pensionierter und emeritierter Hoch-
schullehrer*innen des Fachbereichs, entscheidet der 
Promotionsausschuss im Einzelfall.

(5) Die Betreuer*innen schließen mit der*dem Dok-
torand*in eine Betreu-ungsvereinbarung ab. Mit ihrem 
Abschluss verpflichten sie sich zunächst für die Dauer 
der Regelbearbeitungszeit der*dem Doktorand*in zur 
Beratung und Besprechung des Dissertationsvorhabens 
in angemessenem Rahmen zur Verfügung zu stehen.

(6) Verlässt ein*e Betreuer*in die Freie Universi-
tät Berlin, so entscheidet der Promotionsausschuss im 
Einvernehmen mit der*dem Doktorand*in über die Fort-
führung der Betreuung. Im Falle der Fortführung der 
Betreuung gelten die Bestimmungen der §§ 8 bis 10 
entsprechend.

(7) Von Änderungen oder der Beendigung eines 
Betreuungsverhältnisses ist der Promotionsausschuss 
unter Angabe der Gründe unverzüglich schriftlich zu 
unterrichten. Das Schreiben muss von der*dem betreu-
enden Hochschullehrer*in gegengezeichnet sein. Ein 
gleichzeitiger Themen- und Betreuer*innenwechsel gilt 
als Abbruch des Promotionsvorhabens. Für das neue 
Promotionsvorhaben ist erneut ein Antrag auf Zulassung 
zu stellen. Ein Betreuer*innenwechsel unter Beibehal-
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tung des Themas ist von der*dem Betreuer*in, die oder 
der das Thema vergeben hat, schriftlich zu genehmigen. 
Ein Themenwechsel ist schriftlich anzuzeigen.

(8) Eine Veröffentlichung von Teilergebnissen der 
Dissertation vor Abschluss des Promotionsverfahrens 
ist im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Betreu-
er*in und der*dem Doktorand*in möglich. Die*der Dok-
torand*in muss als Autor*in genannt werden. In allen 
anderen Fällen, insbesondere wenn ein Betreuungsver-
hältnis nicht oder nicht mehr besteht, entscheidet der 
Promotionsausschuss.

§ 7 
Dissertation

(1) Die*der Doktorand*in muss eine Dissertation 
vorlegen, die auf selbstständiger Forschungstätigkeit 
auf dem Gebiet der Naturwissenschaften oder ihrer 
Grenzgebiete beruht und die Befähigung zu vertiefter 
wissenschaftlicher Arbeit erkennen lässt.

(2) Als Dissertation kann vorgelegt werden

1. eine Monographie oder

2. eine kumulative Arbeit, bestehend aus mindes-
tens zwei, thematisch in engem Zusammenhang 
stehenden Einzelarbeiten, die in referierten Fach-
zeitschriften mit Begutachtungssystem veröffent-
licht oder akzeptiert sind. Dabei soll es sich bei 
beiden Publikationen in der Regel um ungeteilte 
Erstautorenschaften handeln. Diese beiden Pub-
likationen müssen in ihrer Gesamtheit einer Dis-
sertation als Monographie hinsichtlich der wissen-
schaftlichen Leistung gleichwertig sein. Sie sollte 
eine übergreifende Einleitung, Literaturübersicht 
und Diskussion enthalten. Der Promotionsaus-
schuss kann in begründeten Fällen Ausnahmen 
genehmigen,

a) wenn eine der beiden Publikationen eine ge-
teilte Erstautorenschaft ist. Die Einreichung 
einer Publikation in geteilter Erstautorenschaft 
ist schriftlich zu beantragen und zu begründen. 
Der Antrag muss den wissenschaftlichen Vor-
teil der geteilten Erstautorenschaft ausführlich 
begründen. Im Zweifelsfall kann der Promo-
tionsausschuss eine*n Gutachter*in hinzu-
ziehen. Dem Antrag muss eine Erklärung der 
weiteren Erstautor*innen beigefügt werden, 
dass sie mit der Verwendung der Publikation 
für eine Promotion einverstanden sind.

(3) Bei schriftlichen Promotionsleistungen, die in 
Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftler*innen 
entstanden sind, muss der Anteil der*des Doktorand*in 
eindeutig abgrenzbar und bewertbar sein. Die*der Dok-
torand*in ist verpflichtet, ihren*seinen Anteil bei Konzep-
tion, Durchführung und Berichtsabfassung im Einzelnen 
ausführlich darzulegen. Die Erklärung ist der Disserta-
tion beizufügen und mit ihr zu veröffentlichen. Die Ver-
öffentlichung erfolgt ohne die Nennung der Namen und 

Anschriften der Mitautor*innen. Diese sind in der Promo-
tionsakte zu vermerken.

(4) Die*der Doktorand*in muss alle Hilfsmittel und 
Hilfen angeben und versichern, auf dieser Grundlage 
die Arbeit selbstständig verfasst zu haben.

(5) Die Dissertation kann in deutscher oder eng-
lischer Sprache vorgelegt werden. Jede Dissertation 
muss eine Zusammenfassung in deutscher und engli-
scher Sprache unter Angabe des Titels enthalten.

(6) Auf dem Titelblatt der Dissertation sind anzugeben:

1. die Einrichtung, in der die Arbeit angefertigt wur-
de, bei außerhalb des Fachbereichs Veterinärme-
dizin angefertigten Dissertationen ist das Institut, 
die Klinik oder sonstige Einrichtung des Fachbe-
reichs Veterinärmedizin zu nennen, dem oder der 
die Dissertation fachlich zuzuordnen ist,

2. das Dissertationsthema,

3. der Name der*des Verfasser*in und ihr*sein Ge-
burtsort,

4. das Jahr der Promotion und

5. die Journalnummer (fortlaufende Nr. Promotions-
journal).

Aus der Titelseite muss weiter ersichtlich sein, dass 
es sich um eine zur Erlangung des Grades einer Dok-
torin oder eines Doktors der Naturwissenschaften 
(Dr. rer. nat.) oder eines Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
beim Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Uni-
versität Berlin eingereichte Dissertation handelt. Auf 
der zweiten Seite sind die Namen der*des Dekan*in 
und der  Gutachter*innen aufzuführen. Auf der letz-
ten Seite ist die Selbstständigkeitserklärung abzuge-
ben. Ergänzend müssen alle Umstände aufgeführt 
werden, die mögliche Interessenskonflikte anzeigen. 
Hierzu zählen alle, insbesondere von privatwirt-
schaftlicher Seite, gewährten finanziellen Zuwendun-
gen einschließlich Kostenübernahmen für Teilnah-
men an Tagungen und Informationsveranstaltungen 
sowie Publikationen oder die Gewährung anderer 
Vorteile (etwa des Zugangs zu Forschungsdaten, 
der Nutzung technischer Infrastruktur oder von Inst-
rumentarium, von pharmakologischen Erzeugnissen 
und/oder Medizinprodukten eines bestimmten Her-
stellers oder der Nutzung von Räumlichkeiten), die 
die Ergebnisse der Arbeit im Sinne Dritter beeinflusst 
haben könnten.
(7) Die Dissertation ist zur Begutachtung zusam-

men mit dem Nachweis der Teilnahme an Veranstal-
tungen zur guten wissenschaftlichen Praxis, Literatur-
recherche und Statistik gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 beim 
Promotionsbüro in vier gebundenen Exemplaren und 
einer elektronischen Version (PDF) einzureichen. Ein 
Exemplar verbleibt beim Promotionsbüro. Die Disser-
tation darf einer elektronischen Plagiatsprüfung sowie 
einer Prüfung auf unerlaubte automatisierte Texterstel-
lung unterzogen werden; der Datenschutz ist hierbei zu 
gewährleisten.
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§ 8 
Begutachtung der Dissertation

(1) Der Promotionsausschuss bestellt nach Einrei-
chung der Dissertation unverzüglich drei Gutachter*in-
nen, mehrheitlich ausgewiesene Naturwissenschaftler*in-
nen die mindestens habilitiert sein müssen. Er gibt die 
Eröffnung des Begutachtungsverfahrens der Dissertation 
innerhalb des Fachbereichs bekannt. Hochschullehrer*in-
nen anderer Universitäten oder rechtlich gleichgestellter 
Einrichtungen können als Gutachter*innen unter Berück-
sichtigung des § 6 Abs. 5 bestellt werden. Mindestens 
eine*r der Gutachter*innen muss hauptberufliche*r Hoch-
schullehrer*in am Fachbereich sein. Mindestens eine*r 
der Gutachter*innen darf nicht zugleich Mitautor*in der für 
die Promotion maßgeblichen Publikation(en) sein.

(2) Erstgutachter*in ist in der Regel die*der betreu-
ende Hochschullehrer*in des Fachbereichs. Der Promo-
tionsausschuss bestellt zwei weitere Gutachter*innen, 
davon mindestens ein*e ausgewiesene*r Naturwis-
senschaftler*in, die fachlich für das Thema der Dis-
sertation kompetent sind. Die Gutachter*innen sollten 
unterschiedliche Fachgebiete der Naturwissenschaften 
vertreten.

(3) Die Gutachten sind unabhängig voneinander 
innerhalb von sechs Wochen nach der Anforderung zu 
erstellen. Die Erstellung des Gutachtens gehört gemäß 
§ 99 BerlHG zu den dienstlichen Aufgaben von Hoch-
schullehrer*innen. Die Gutachten werden vertraulich 
behandelt. Sie müssen auf die Bedeutung des Disser-
tationsthemas in einem größeren Zusammenhang ein-
gehen, die Ergebnisse der Arbeit würdigen und etwaige 
Mängel darstellen. Sieht ein*e Gutachter*in in der Arbeit 
Mängel, deren Beseitigung möglich und notwendig er-
scheint, muss sie oder er diese in einer Anlage zum 
Gutachten genau bezeichnen. In einer abschließenden 
Gesamtbeurteilung hat jede*r Gutachter*in entweder die 
Annahme der Arbeit unter Angabe einer Note gemäß § 
11 Abs. 1, die einmalige Überarbeitung oder die Ableh-
nung zu empfehlen.

(4) Weichen die Bewertungen der Gutachter*in-
nen um mehr als eine Note voneinander ab, kann der 
Promotionsausschuss eine*n weitere*n Gutachter*in 
bestellen. Dies gilt auch, sollten sich entsprechende 
Abweichungen aus den Stellungnahmen gemäß Abs. 5 
ergeben oder wenn ein Gutachten die Ablehnung, ein 
anderes Gutachten eine andere Bewertung empfiehlt, 
unabhängig davon, wie groß die Notenabweichung ist.

(5) Von der Eröffnung des Begutachtungsverfah-
rens an liegt jede Dissertation für vier Wochen in der 
Fachbereichsverwaltung – Promotionsbüro – zur Ein-
sichtnahme aus. Über die Eröffnung des Begutach-
tungsverfahrens werden alle promovierten Mitglieder 
des Fachbereichs Veterinärmedizin vom Promotions-
ausschuss in geeigneter Weise unterrichtet. Jedes pro-
movierte Mitglied des Fachbereichs ist zur Abgabe einer 
gutachterlichen Stellungnahme berechtigt, die den Pro-
motionsakten beigefügt wird.

§ 9 
Entscheidung über die Annahme der Dissertation

(1) Nach Ablauf der Frist gemäß § 8 Abs. 5 setzt der 
Promotionsausschuss eine Promotionskommission ein. 
Mitglieder der Promotionskommission sind die Mitglieder 
des Promotionsausschusses und die Gutachter*innen.

(2) Die Promotionskommission entscheidet über 
die Annahme oder Ablehnung der Dissertation. Die Auf-
gaben der Promotionskommission ergeben sich aus 
dieser Ordnung. Hierzu zählen insbesondere Entschei-
dungen über das weitere Verfahren nach Eingang eines 
weiteren Gutachtens gemäß § 8 Abs. 4 oder einer gut-
achterlichen Stellungnahme gemäß § 8 Abs. 5 sowie 
Entscheidungen gemäß Abs. 3 und § 11 Abs. 2.

(3) Dissertationen, die behebbare Mängel auf-
weisen, können durch die Promotionskommission zur 
einmaligen Überarbeitung an die*den Doktorand*in zu-
rückgegeben werden. Die Überarbeitung hat innerhalb 
eines Jahres nach der Zustellung der Entscheidung der 
Promotionskommission zu erfolgen. Nach der Wieder-
vorlage wird sie den Gutachter*innen erneut zur Be-
gutachtung vorgelegt und nach § 8 Abs. 5 erneut in der 
Fachbereichsverwaltung ausgelegt. Bei erheblichen 
Mängeln wird die Dissertation abgelehnt.

(4) Von der Ablehnung einer Dissertation macht der 
Fachbereich den naturwissenschaftlichen Hochschulen 
der Bundesrepublik Deutschland Mitteilung. Die abge-
lehnte Arbeit bleibt mit allen Gutachten bei den Akten 
des Fachbereichs.

§ 10 
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die 
drei von den gemäß § 8 Abs.1 bestellten Gutachter*in-
nen der vertretenden Fachgebiete. Sie wird als Kolle-
gialprüfung durchgeführt. Eine Kollegialprüfung nehmen 
die drei Gut- achter*innen ab. Ist die Dissertation mit 
der Note „summa cum laude“ bewertet worden oder be-
steht die Möglichkeit einer rechnerischen „summa cum 
laude“ Bewertung, findet die mündliche Prüfung immer 
als öffentliche Kollegialprüfung der gesamten Promo-
tionskommission statt. Über den Ablauf der mündlichen 
Prüfung ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist zu 
den Promotionsunterlagen zu nehmen. Ist ein*e Gutach-
ter*in längerfristig verhindert, erfolgt eine Vertretung, in 
der Regel durch ein anderes Mitglied der Promotions-
kommission.

(2) In der mündlichen Prüfung soll die*der Dokto-
rand*in nachweisen, dass sie oder er die Ergebnisse 
der Dissertation in einen breiteren Rahmen der Natur-
wissenschaften einordnen kann. Sie findet in Form einer 
Aussprache statt und dauert in jedem der drei von den 
Gutachter*innen vertretenen Fachgebiete mindestens 
20 und höchstens 30 Minuten. Die mündliche Prüfung 
wird mit den Noten gemäß § 11 Abs. 1 bewertet. Jede*r 
Gutachter*in bewertet nur das eigene Fachgebiet. Die 
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mündliche Prüfung ist bestanden, wenn in allen drei 
Fachgebieten gemäß Abs. 1 jeweils mindestens die 
Note „rite“ erreicht wurde.

(3) Der Termin der mündlichen Prüfung wird im Ein-
vernehmen mit dem Promotionsausschuss nach der Be-
wertung der Dissertation mit mindestens der Note „rite“ 
angesetzt. Die mündliche Prüfung kann mit Zustimmung 
der*des Doktorand*in auch im Wege der Bild-Ton-Über-
tragung stattfinden. Über die Durchführung im Wege der 
Bild-Ton-Übertragung entscheidet die*der Vorsitzende 
nach billigem Ermessen. Ein Anspruch auf Ablegung der 
mündlichen Prüfung über Videotelefonie besteht nicht.

(4) Hat die*der Doktorand*in von mindestens ei-
nem oder mehreren Gutachtenden die Beurteilung „non 
sufficit“ erhalten, so kann dieser Teil der Prüfung inner-
halb eines Jahres, frühestens aber nach drei Monaten 
wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nicht 
zulässig.

(5) Bei endgültigem Nichtbestehen der mündlichen 
Prüfung informiert der Promotionsausschuss unter An-
gabe des Titels der eingereichten Dissertation die natur-
wissenschaftlichen Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland.

§ 11 
Bewertung der Promotionsleistungen

(1) Für die Bewertung der Dissertation und der 
mündlichen Prüfung sind folgende Noten zu verwenden:

summa cum laude ausge zeichnet = 0,0 bis 0,2

magna cum laude sehr gut = 0,3 bis 1,4

cum laude gut = 1,5 bis 2,4

rite genügend = 2,5 bis 3,4

non sufficit nicht genügend = > 3,4

(2) Die Promotionskommission setzt die Gesamt-
note der Promotion in der Regel als arithmetisches 
Mittel aus den dreifach gewichteten Noten der drei Gut-
achter*innen für die Dissertation und den je einfach ge-
wichteten Noten für die Leistungen in der mündlichen 
Prüfung fest. Bei der sich ergebenden Gesamtnote wird 
nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt.

summa cum laude ausge zeichnet = 0,0 bis 0,2

magna cum laude sehr gut = 0,3 bis 1,4

cum laude gut = 1,5 bis 2,4

rite genügend = 2,5 bis 3,4

non sufficit nicht genügend = > 3,4

§ 12 
Vorläufige Bescheinigung über das Promotionsver

fahren

Nach erfolgreich abgeschlossener mündlicher Prüfung 
erhält die*der Doktorand*in auf Wunsch eine Beschei-
nigung, aus der hervorgeht, dass sie oder er die für die 
Zuerkennung des Grades einer Doktorin oder eines 
Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) oder ei-
nes Doctor of Philosophy (Ph.D.) erforderlichen Promo-
tionsleistungen erbracht hat. Die Bescheinigung enthält 
den Titel der Dissertation und das Gesamtprädikat. Sie 
berechtigt nicht zur Führung des Doktorgrades.

§ 13 
Veröffentlichung der Dissertation und Ablieferungs

pflicht

(1) Nach abgeschlossener schriftlicher Begutach-
tung und vor der mündlichen Prüfung erteilt die*der be-
treuende Hochschullehrer*in der Dissertation der*dem 
Doktorand*in die Druckerlaubnis für die Dissertation. 
Auflagen zu Änderungen, die im Begutachtungsverfah-
ren geltend gemacht wurden, müssen zuvor berücksich-
tigt werden.

(2) Innerhalb von 12 Monaten nach erfolgreich ab-
geschlossener mündlicher Prüfung sind 8 gebundene 
Drucke der Dissertation in der Bibliothek des Fachbe-
reiches einzureichen und die Arbeit muss zusätzlich 
elektronisch auf dem Dokumentenserver der Universi-
tätsbibliothek der Freien Universität Berlin veröffentlicht 
werden. In besonders begründeten Ausnahmefällen 
kann diese Frist um weitere sechs Monate verlängert 
werden. Ein diesbezüglicher schriftlicher Antrag ist bis 
14 Tage vor Ablauf der Frist gemäß Satz 1 beim Pro-
motionsausschuss zu stellen. Versäumt die*der Dokto-
rand*in diese Frist, so erlöschen alle durch das Promo-
tionsverfahren erworbenen Rechte.

§ 14 
Vorläufige Führung des Doktorgrades

(1) Die*der Doktorand*in kann von der Veröffent-
lichungs- und Ablieferungspflicht nach § 13 Abs. 2 auf 
Antrag an den Promotionsausschuss vorübergehend 
freigestellt werden, wenn die in der Dissertation enthal-
tenen Ergebnisse aufgrund laufender Patentierungsver-
fahren oder sonstiger vergleichbarer Gründe nicht inner-
halb der Fristen gemäß § 13 Abs. 2 publiziert werden 
können.

(2) Die*der Dekan*in kann bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen von Abs. 1 der*dem Doktorand*in auf de-
ren oder dessen schriftlichen Antrag die Erlaubnis zur 
vorläufigen Führung des Grades einer Doktorin oder 
eines Doktors der Naturwissenschaften (Doctor rerum 
naturalium, abgekürzt: Dr. rer. nat.) bzw. eines Doctor 
of Philosophy (Ph.D.) erteilen. Der Antrag ist zu begrün-
den, den geltend gemachten Gründen sind die entspre-
chenden Nachweise und Belege beizufügen.
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(3) Die Erlaubnis zur vorläufigen Führung der Gra-
de gemäß Abs. 2 ist auf längstens zwei Jahre zu befris-
ten. In besonderen Ausnahmefällen kann die Frist auf 
begründeten Antrag der*des Doktorand*in um höchs-
tens ein weiteres Jahr verlängert werden.

(4) Die vorläufige Führungserlaubnis erlischt, wenn 
die Veröffentlichungs- und Ablieferungspflicht nicht 
innerhalb der im Bescheid über die Erlaubnis zur vor-
läufigen Führung der Grade gemäß Abs. 2 im Hinblick 
auf den Verfahrensstand der Patentierung oder der ver-
gleichbaren Gründe festgesetzten Frist erfüllt wird. Eine 
Aushändigung der Promotionsurkunde erfolgt erst nach 
Vorliegen der Voraussetzungen von § 15 Abs. 1.

§ 15 
Promotionsurkunde

(1) Nach der Veröffentlichung der Dissertation und 
Erfüllung der Ablieferungspflicht gemäß § 13 wird die 
Promotionsurkunde in deutscher oder englischer Spra-
che ausgefertigt und enthält die folgenden Angaben:

1. den Namen der Freien Universität Berlin und des 
Fachbereichs Veterinärmedizin

2. die Bezeichnung des verliehenen Doktorgrades

3. den Namen, das Geburtsdatum und den Geburts-
ort der oder des Promovierten

4. den Titel der Dissertation

5. die Gesamtnote

6. das Datum der Promotion; als solches gilt der Tag 
der letzten mündlichen Prüfung

7. die Unterschrift und den Namen der Dekanin oder 
des Dekans

8. das Siegel der Freien Universität Berlin

(2) Doktorand*innen, die bei erfolgreich abge-
schlossenem Studium der Natur-wissenschaften die 
Voraussetzungen für die Verleihung des Grades Doctor 
of Philosophy (Ph.D.) gemäß § 5 Abs. 2 erfüllen, kann 
stattdessen auf Antrag der Grad einer Doktorin oder ei-
nes Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) ver-
liehen werden.

(3) Doktorand*innen sind verpflichtet, vor Aushän-
digung der Promotionsurkunde eine unterzeichnete und 
von der*dem Betreuer*in gegengezeichnete Bestäti-
gung vorzulegen, dass die der Dissertation zu Grunde 
liegenden Primärdaten unter Verantwortung der*des 
Betreuer*in für einen Zeitraum von zehn Jahren in ih-
rem*seinem Arbeitsbereich aufbewahrt werden.

§ 16 
Entziehung des Doktorgrades

Die Entziehung des Doktorgrades richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen.

§ 17 
Verfahrenseinstellung, Rücktritt, neues Promo

tionsverfahren

(1) Sind seit der Zulassung zum Promotionsver-
fahren mehr als sechs Jahre vergangen, so kann der 
Promotionsausschuss nach vorheriger schriftlicher Stel-
lungnahme der*des Betreuer*in und nach Anhörung 
der*des Doktorand*in das Verfahren einstellen. Der Ein-
stellungsbescheid ist zu begründen. Er erfolgt schriftlich 
durch die*den Vorsitzende*n des Promotionsausschus-
ses. Ein erneuter Antrag auf Zulassung zum Promo-
tionsverfahren wird dadurch nicht ausgeschlossen.

(2) Die*der Doktorand*in hat bis zum Eingang des 
zuerst eingehenden Gutachtens das Recht zum Rück-
tritt. Die bisherigen Verfahrensschritte gelten nach ei-
nem Rücktritt nicht als Promotionsverfahren.

(3) Ist die Promotion nicht bestanden, so kann die 
Zulassung zu einem neuen Promotionsverfahren bean-
tragt und die neue Dissertation frühestens nach einem 
Jahr vorgelegt werden.

§ 18 
Gemeinsame Promotion mit ausländischen  

Hochschulen oder gleichgestellten Bildungs oder 
Forschungseinrichtungen

(1) Das Promotionsverfahren kann gemeinsam 
mit ausländischen Hochschulen oder gleichgestellten 
Bildungs- oder Forschungseinrichtungen durchgeführt 
werden, wenn

a) die*der Antragsteller*in die Voraussetzungen 
für die Zulassung zum Promotionsverfahren im 
Fachbereich erfüllt und

b) die ausländische Einrichtung nach ihren nationa-
len Rechtsvorschriften das Promotionsrecht be-
sitzt und der von dieser Einrichtung zu verleihen-
de Grad im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
anzuerkennen wäre.

(2) Die Durchführung des gemeinsamen Promo-
tionsverfahrens muss vertraglich geregelt werden. Es 
muss vertraglich sichergestellt werden, dass die essen-
tiellen Regelungen der Promotionsordnung des Fach-
bereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin 
sowie der Promotionsstudienordnung für das Promoti-
onsprogramm Biomedical Science in der jeweils gelten-
den Fassung gewährleistet werden.

(3) Die*der Doktorand*in muss an den beteiligten 
Einrichtungen zur Promotion zugelassen sein.

(4) Die Arbeit wird auf Englisch verfasst und muss 
neben der englischen auch eine deutsche Zusammen-
fassung enthalten.

(5) Die Begutachtung der Dissertation wird von bei-
den Einrichtungen im Einklang mit den jeweils geltenden 
Ordnungen gemeinsam durchgeführt. Mindestens eines 
der drei erforderlichen Gutachten muss von der*dem 
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Erstbetreuer*in des Fachbereichs Veterinärmedizin 
stammen.

(6) Die Promotionskommission wird paritätisch mit 
jeweils zwei Hochschullehrer*innen aus jeder beteiligten 
Hochschule oder gleichwertigen Forschungs- oder Bil-
dungseinrichtung besetzt. Die Gutachter*innen sind in 
der Regel Mitglieder der Kommission. Die Kommission 
kann um bis zu zwei weitere, ggf. externe, Hochschul-
lehrer*innen erweitert werden, wobei die paritätische 
Besetzung erhalten bleiben muss. Es muss sicherge-
stellt sein, dass alle Promotionskommissions-mitglieder 
die Prüfungssprache beherrschen.

(7) Bei divergierenden Notensystemen in beiden 
Ländern muss eine Einigung erfolgen, wie die gemein-
sam festgestellten Prüfungsnoten benannt und einheit-
lich dokumentiert werden. Die Bewertungsskala des 
ECTS (European Credit Transfer System) wird hierbei 
zugrunde gelegt:

summa  
cum laude

ausge-
zeichnet

pass w. 
distinction = 0,0 bis 0,2 A

magna  
cum laude sehr gut pass / 

very good = 0,3 bis 1,4 B

cum laude gut pass / 
good = 1,5 bis 2,4 C

rite genügend pass = 2,5 bis 3,4 D

non sufficit nicht  
genügend fail = > 3,4 F

(8) Die mündliche Prüfung kann unter der Vor-
aussetzung, dass sowohl die*der Kandidat*in als auch 
sämtliche Mitglieder der Promotionskommission einver-
standen sind, per Videotelefonie durchgeführt werden. 
Eine störungsfreie Übertragung von Bild und Ton ist da-
für sicherzustellen.

(9) Die beiden Hochschulen verpflichten sich, den 
Doktorgrad gemeinsam zu verleihen. Es wird nur ein 
Doktorgrad verliehen. Beide Hochschulen stellen daher 
entweder eine gemeinsame englischsprachige oder ggf. 
eine gemeinsame zweisprachige Promotionsurkunde 
aus. Damit erwirbt die*der Doktorand*in das Recht, den 
Doktorgrad entweder in der deutschen oder in der aus-
ländischen Form zu führen.

§ 19 
Ehrenpromotion

Der Fachbereichsrat kann auf Antrag eines seiner Mit-
glieder oder einer*eines Hochschullehrer*in des Fach-
bereichs den akademischen Grad einer Doktorin oder 
eines Doktors der Naturwissenschaften ehrenhalber (Dr. 
rer. nat. h. c.) für besondere wissenschaftliche Verdiens-
te verleihen. Für die Beurteilung der Leistungen ist eine 
mehrheitlich mit ausgewiesenen Naturwissenschaft-
ler*innen besetzten Kommission einzusetzen, die dem 
Fachbereichsrat ein Gutachten erstattet. Der Beschluss 

bedarf einer 2/3-Mehrheit der zur Führung des Doktor-
grades berechtigten Mitglieder des Fachbereichsrates.

§ 20 
Erneuerung der Promotionsurkunde

Anlässlich der 50. Wiederkehr des Tages der Promotion 
kann die Promotionsurkunde feierlich erneuert werden 
(„Goldene Promotion“).

§ 21 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

Diese Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung in den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien 
Universität Berlin) in Kraft.
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